FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130108_d_bl_u_01 vom 8. Januar 2013
FINMA Versicherungsrecht, 2013-01-08, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20130108_d_bl_u_01
FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130108_d_bl_u_01 du 8 janvier 2013
IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130108_d_bl_u_01 del 8 gennaio 2013
Erwägungen
E. 1
Nach Art. 38 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) der
- Kollektiv-Taggeldversicherung nach VVG kann wahlweise am Gerichte des schweizerischen Wohn- oder Arbeitsortes des Versicherungsnehmers oder am Hauptsitz der X. Versicherungen geklagt werden. Eine Gerichtsstandsvereinbarung ist vorliegend zulässig (Art. 17 ZPO). Der Kläger als Versicherungsnehmer hat seinen Wohnsitz in Der Streitwert beträgt Fr. 24'400.-- (AB 1.1.2). Das angerufene Gericht ist ört- lich und der Einzelrichter sachlich zuständig ($ 35 Abs. 1 lit. b i.V.m. & 34 Abs. 2 lit. b OGB; Art. 243 ZPO).
2.1 Der Richter wendet das Recht von Amts wegen an (Art. 57 ZPO). Er prüft die Be- gründetheit eines Anspruchs bzw. Rechtsbegehrens unter allen Titeln und ist dabei nicht an
die Rechtsauffassung der Parteien gebunden.
2.2 Gemäss Art. 9 VVG ist ein Versicherungsvertrag unter anderem dann nichtig, wenn bei Vertragsschluss das befürchtete Ereignis bereits eingetreten war. Die Gefahr, gegen deren Folgen versichert wird, muss sich auf ein zukünftiges Ereignis beziehen; ist dieses bereits vor Vertragsabschluss eingetreten, ist eine künftige Verwirklichung der Gefahr nicht möglich. Eine so genannte Rückwärtsversicherung, bei welcher der Versicherer die Deckung für ein bereits vor Vertragsschluss eingetretenes Ereignis übernimmt, ist unzulässig; dies unabhängig davon, ob der entsprechende Schaden vor oder nach Vertragsschluss eintritt. Ob die Vertragsparteien vom Eintritt des Ereignisses bei Vertragsschluss Kenntnis hatten, ist unerheblich. Nicht erfasst werden von Art. 9 VVG Fälle, bei denen die Gefahr bei Vertrags- abschluss nur teilweise eingetreten ist; die Versicherung eines nach Vertragsschluss einge- tretenen Teilereignisses ist zulässig (BGer 4A_580/2011 vom 2. April 2012; Entscheid des Sozialversicherungsgerichts Zürich, KK.2011.00007 vom 20. August 2012; BGE 127 Ill 21 vom 19. Oktober 2000). Das erneute Auftreten von Symptomen einer vorbestandenen, rück- fallgefährdeten Krankheit gilt juristisch nicht als selbständige Neuerkrankung bzw. als Teiler- eignis, sondern als Fortdauern einer bereits eingetretenen Krankheit (Entscheid des Sozial- versicherungsgerichts Zürich, KK.2011.00007 vom 20. August 2012 E 2.4). Bei der Kranken- taggeldversicherung stellt der Eintritt der Arbeitsunfähigkeit und nicht der Eintritt der Krank- heit das befürchtete Ereignis dar (Nef/von Zedtwitz, Basler Kommentar, Nachführungsband,
2012, ad N 14/15 zu Art. 9 VVG). War der Versicherungsnehmer wegen einer bestimmten
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Krankheit vorübergehend arbeitsunfähig, kann er für den Fall einer erneuten Arbeitsunfähig-
keit wegen dieser bestimmten Krankheit keine gültige Taggeldversicherung abschliessen.
2.3 Art. 9 VVG ist eine absolut zwingende Bestimmung. Abweichende Parteivereinba- rungen sind ausgeschlossen (Führer, Entwicklungen im Privatversicherungsrecht, in: HAVE 2011, S. 162). Die Nichtigkeit nach Art. 9 VVG ist vom Richter von Amtes wegen zu berück- sichtigen (BGer 9C_108/2008 vom 26. Januar 2009 E. 2.2). Ist das Ereignis nach Massgabe des Versicherungsvertrages nur zum Teil eingetreten, so gelangt mangels spezialgesetzli- cher Vorschrift die allgemeine Bestimmung des Art. 20 Abs. 2 OR (Teilnichtigkeit) zur An- wendung.
2.4 Der Kläger erhielt seit 1. Februar 2004 eine 50 % IV-Rente wegen Schulter- und
Herzproblemen. Vom Departement für Innere Medizin wurde am 26. Mai 2006 eine koronare 3-Gefässkrankheit diagnostiziert und vonDr. BB „Facharzt FMH für Kardi- ologie, ‚ bestätigt. Es wurde eine Stent-Implantation vorgenommen. In Folge der kar-
dialen Beschwerden richtete die IV ab 1. August bis 31. Dezember 2006 eine volle Rente aus. Anschliessend erhielt der Kläger seit 1. Januar 2007 wiederum eine halbe Rente (EB 1.1 S. 5 ff.). Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses der Krankentaggeldversicherung am 8. Juni 2007 war der Kläger damit wegen Herz- und Schulterproblemen zu 50 % - und kurz zuvor vorübergehend zu 100 % - arbeitsunfähig. In der Arbeitsunfähigkeitsmeldung zur Tag- geldversicherung vom 29. Oktober 2010 macht der Kläger geltend, schwer herzkrank und deswegen zu 100 % arbeitsunfähig zu sein (BB 1). Er stützt damit den hier geltend gemach- ten Taggeldanspruch auf eine Krankheit die bereits vor Versicherungsabschluss bestand und auf Grund derer er bereits zuvor vorübergehend zu 100 % arbeitsunfähig gewesen ist. Bezüglich der Arbeitsunfähigkeit wegen Herzbeschwerden fehlt - nach dem unter Ziffer 2.1 Gesagten - ein rechtsgültiger Versicherungsvertrag (Art. 20 Abs. 2 OR). Der Kläger hat kei-
nen Anspruch auf Versicherungsleistungen der Beklagten. Die Klage ist daher abzuweisen.
3.1 Deklariert der Versicherungsnehmer seine ihm bekannte Erkrankung, so verpflichtet die Deklaration den Versicherer zur Aufklärung über das Rückerversicherungsverbot. Kommt der Versicherer dieser Pflicht nach, so bleibt es bei der Leistungsfreiheit des Versi- cherers. Verletzt er diese Pflicht, so haftet er aus erwecktem und in Anspruch genomme- nem, schützenswertem Vertrauen (Culpa in contrahendo; BGer 4A_580/2011 vom 2. April 2012; BGer 5C_45/2004 vom 9. Juli 2004; Fuhrer, in: HAVE 3/2012 S. 302 f.). Für rechtser- zeugende Tatsachen trägt derjenige die Beweislast, der sich auf sie beruft (Art. 8 ZGB).
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3.2 Der Kläger behauptet nicht, die Beklagte habe bei Versicherungsabschluss von seinen Schulter- und Herzproblemen gewusst; erst recht erbringt er keinen Nachweis dafür. Es fehlt damit an der nachgewiesenen Deklaration der gesundheitlichen Beschwerden im Zeitpunkt des Vertragsschlusses, womit die Voraussetzung für eine Vertrauenshaftung nicht gegeben ist. Im Übrigen würde es für einen Anspruch aus Vertrauenshaftung ohnehin an der Kausalität zwischen der Verletzung der Aufklärungspflicht des Versicherers und dem Scha- den des Klägers fehlen. Denn beim abgeschlossenen Versicherungsvertrag handelt es sich um eine Kollektivversicherung für die ganze Einzelfirma des Klägers. Versichert wurden mit dem Vertrag insgesamt fünf Leute. Es ist nicht anzunehmen, dass die Firma die Versiche- rung insgesamt nicht abgeschlossen hätte, wenn sie von dem Rückwärtsversicherungsver- bot bezüglich der Herzbeschwerden des Klägers gewusst hätte. Die durch das Verbot be- stehende Versicherungslücke ist im Vergleich zum restlichen Versicherungsschutz minim. Auch aus diesem Grund wäre ein Anspruch des Klägers aus Vertrauenshaftung zu vernei-
nen.
4.1 Der Kläger trägt die Verfahrenskosten (Art. 106 Abs. 1 ZPO). Die Gerichtskosten werden bei einem Streitwert von Fr. 24'400.-- auf Fr. 2'600.-- festgesetzt ($ 6 Abs. 2 KoV) und sind durch den vom Kläger geleisteten Kostenvorschuss gedeckt. Ebenso verhält es sich mit den Kosten des Schlichtungsverfahrens, welche der Kläger ebenfalls vorgeschos-
sen hat.
4.2 In Anwendung von & 31 Abs. 1 KoV beträgt die Gebühr für die berufsmässige Ver- tretung zwischen 75 % und 150 % der Gebühren nach den 88 4 - 8 KoV. Das richterliche Ermessen zur Festsetzung der Parteientschädigung bewegt sich demnach zwischen Fr. 375.-- und Fr. 4'500.--. Handelt ein Parteivertreter in eigener Sache oder für seinen Ar- beitgeber, beträgt die Entschädigung maximal die Hälfte der Gebühr nach $ 31 oder $ 32 KoV (829 Abs. 2 KoV). Die an die Beklagte zu leistende Parteikostenentschädigung wird
ermessensweise auf Fr. 2'000.-- (inkl. Auslagen) festgesetzt. Eine Mehrwertsteuer ist nicht zu vergüten (LGVE 2006 I Nr. 43).
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Rechtsspruch
Die Klage wird abgewiesen. Der Kläger hat die Verfahrenskosten zu tragen.
Die Gerichtskosten betragen Fr. 2'600.--. Sie werden mit dem Kostenvorschuss des Klägers von Fr. 2'600.-- verrechnet und sind damit bezahlt.
Der Kläger hat der Beklagten eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.-- (inkl. Aus- lagen) zu bezahlen.
Gegen dieses Urteil ist die Berufung zulässig (Art. 308 ff. ZPO). Die Berufung ist innert 30 Tagen seit Zustellung des Urteils schriftlich mit Anträgen und Begründung beim Obergericht des Kantons Luzern einzureichen (in je einem Exemplar für das Gericht und jede Gegenpartei). Das angefochtene Urteil ist beizulegen.
Das Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zugstellt.
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